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Inhalt.
Verordnung: des Ministeriums des Innern: den Aushang von Preisen in Verlaufsräumen des Kleinhandels

betressend.

Verordunng.
(Vom 10. Juli 1915.)

Den Aushang von Preisen in Verkaufsräumen des Kleinhandels betreffend.

Zum Vollzug der Bundesratsverordnung vom 24. Juni 1915 über den Aushang von

Preisen in Verkaufsräumen des Kleinhandels (Reichs-Gesetzblatt Seite 353) wird verordnet,
was folgt:

81.

Landeszentralbehörde im Sinne der Bundesratsverordnung ist das Ministerium des Innern.

82.

Die auf Grund des § 1 der Bundesratsverordnung ergehenden Anordnungen sind durch

ortspolizeiliche Vorschrift nach §§ 23 ff. des Polizeistrafgesetzbuches zu erlassen.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Karlsruhe, den 10. Juli 1915.

Großherzogliches Ministerium des Innern.
J. A.

Weingärtner.
Dr. Schühly.
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